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den Contract unterſchreibt . Auch hat man bei jenem Argu⸗
mente wiederum das Lotterieſpiel vergeſſen .

„ Doch dieſes, “ heist es , „iſt erlaubt , und nur hie und

dort das Spiel in auswaͤrtigen Lotterien verboten . “ — Welches

Mißverſtaͤndniß ! Uns iſt kein Staat bekannt „ wo nicht ein

Verbot des Lottos beſtuͤnde . Das Monopol des Staats⸗

Lotterien kann nur durch das allgemeine Verbot des Lottos

beſtehen .

K. 42

Fortſetzung .

Aber es iſt leichter darzuthun , daß von den verſchiedenen ,
oben aufgezaͤhlten Geſchaͤften einzelne ſchon ihrer Form nach

wahre Gluͤcksſpiele ſind , und andere in ſolche Spiele aus —

arten , als Mittel an die Hand zu geben , welche das Uebel

beſeitigen , ohne einen an ſich erlaubten Verkehr zu ſtoͤren

oder zu hemmen .

Bei der Rechtsungewißheit , die aus den ſchwankenden

Anſichten der Rechtsgelehrten und der Gerichte uͤber der —

artige , im Laufe der Zeit entſtandene , neue Verhaͤltniſſe leicht

entſpringt , und bei der großen Schwierigkeit , welche die Be⸗

urtheilung ſolcher Geſchaͤfte findet , die , auf einer unerlaubten

Urſache beruhend , in einer , nur zum Denkmal gewaͤhlten
andern Form abgeſchloſſen werden , erſcheint indeſſen jeden⸗
falls der Papierhandel als ein „ fuͤr ſpecielle geſetzliche Ver⸗

fuͤgungen vorzuͤglich geeigneter Gegenſtand .
Solche beſondere Verordnungen beſtehen auch in mehrern

Staaten .

So ſind in England alle Kaͤufe und Verkaͤufe von

Stocks , welche nicht wirklich geliefert oder empfangen
werden muͤſſen , fuͤr unerlaubt , alle Vertraͤge , welche die
Natur einer Wette haben , alle Praͤmiengeſchaͤfte, fuͤr nichtig
erklaͤrt .
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Die bezahlte Praͤmie ſoll doppelt zuruͤck erſtattet , die

Perſonen , welche einen Praͤmienvertrag ſchließen oder unter —

handeln , in eine Strafe von 500 Pf . verfaͤllt werden .

Keine Differenz ſoll fuͤr nicht gelieferte oder uͤbertragene

Stocks verguͤtet , ſondern der ganze ſtipulirte Kaufpreis be—

zahlt werden , bei einer Strafe von 100 Pf .

Kaͤufer , denen der Verkaͤufer die verſprochenen Stocks zu

liefern verſaͤumt , ſollen von einer andern Perſon die gleiche

Quantitaͤt wirklich kaufen , und gegen den erſten Contrahenten

ihren Schaden alsdann liquidiren

Vertraͤge uͤber Stocks , die der Verkaͤufer nicht beſitzt ,

oder worauf er kein Recht hat , ſind nichtig , und der Ver —

kaͤufer unterliegt einer Strafe von 500 Pf . St .

Ein Handelsmann , der zu einer Zeit mehr als 5 Pf,
in ſolchen unerlaubten Geſchaͤften verloren hat , wird im

Falle des Zahlungsunvermoͤgens der Vortheile des Bankerott —

Geſetzes verluſtig *) .

Auf ſolche Weiſe iſt in Großbritannien die Geſetzgebung

gegen Boͤrſenſpiele eingeſchritten , ohne die Zeitkaͤufe , welche

auf großen Plaͤtzen haͤufig ein wirkliches Beduͤrfniß befrie⸗

digen , auch nur durch Formalitaͤten zu erſchweren , deren

Beobachtung bei Nichtigkeit des Vertrages erforderlich
waͤre “ ) ; denn die oben erwaͤhnten Umſtaͤnde , welche einen

) D. i. des Certificats , welches ein zahlungsunfähig gewordener
Kaufmann unter gewiſſen Bedingungen , mit Zuſtimmung von vier

Fünftheilen ſeiner Gläubiger , die auch „, der Forderungen haben ,
erhalten kann , und das ihn nach erfolgter Beſtätigung des Lord —

kanzlers von ſeinen , vor Ausbruch des Zahlungunvermögens ent—

ſtandenen und unbezahlt gebliebenen Schulden befreit .
* ) HaAuirrox ſagt in ſeiner Schrift : An inquiry concerning the

rise and progreſs etc . etc . of the national debt of Great Britain
and Ireland p. 317 ( der dritten Ausgabe ) ; All the business ,

however , which is done in the stocks for time , is not for gamb -
ling nature . In a place of so extensive commerce as London ,
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Verkauf von Effecten veranlaſſen koͤnnen, die man nicht

beſitzt , aber zu liefern die wirkliche Abſicht hat , verdienen

wenigſtens in Beziehung auf die engliſchen , auf einem

Markte nur uͤbertragbare , Fonds keine Ruͤckſicht.
Die franzoͤſiſche Geſetzgebung beruht ebenfalls auf

gleicher Grundanſicht uͤber die Natur der reellen Handels⸗
geſchaͤfte. Sie verlangt zur Giltigkeit des Geſchaͤftes , daß

der Verkaͤufer wirklich Eigenthuͤmer der verkauften Effecten
ſey , und bei dem Abſchluß des Contracts entweder dieſelben
dem Kaͤufer einhaͤndige , oder bei verabredeter ſpaͤtern Lie⸗

ferung dieſelben deponire , oder die ſein Eigenthum beweiſen⸗
den Urkunden bei einem Notar hinterlege , die Ablieferungs —
friſt aber nicht uͤber zwei Monate beſtimmt werde .

Hier knuͤpft das Geſetz an die Thatſache , daß der Verkaͤufer

das Eigenthum der verkauften Effecten zur Zeit des Contract —⸗

Abſchluſſes nicht beſaß , die geſetzliche , keinen Gegenbeweis
zulaſſende Vermuthung ( Præsumtio juris et de jure ) , daß
es nur auf die Differenz -⸗Verguͤtung abgeſehen war . Dieſe

unbedingte und ſchwierige Unterſuchungen beſeitigende An —

nahme beruht zwar auf guten , aus der Erfahrung geſchoͤpften
Gruͤnden ; und kann da , wo der Effectenhandel ſeinen

Centralpunct auf der Boͤrſe der Hauptſtadt des Landes findet ,
jener Vermittelung daher , welche ein Lieferungspflichtiger im

Productenhandel uͤbernimmt , fuͤr die Papiere des eigenen
Landes niemals bedarf , keine Art reeller Geſchaͤfte uͤber

ſolche Papiere hindern .

opulent merchants who possefs Property in the funds , and are
unwilling to part with it , have frequently occasion to raise money
for a short time . Their ressource , in this case , is to sell for
money , and to buy ſor account ; and although the money raised in
ihis manner costs more than the legal interest , it affords an
mportant accomodation , and it ma ) be rendered strictly legal
and recoverable .
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Indem aber die Giltigkeit jener Kaͤufe und Verkaͤufe , die

nur deßhalb befriſtet werden , weil der Eigenthuͤmer nicht

fruͤher die Effecten liefern will , als bis der Kaͤufer die er—

forderlichen Zahlungsmittel herbeigeſchafft , oder weil er nur

im Augenblicke an der Auslieferung gehindert iſt , von einem ,

das Eigenthum des Verkaͤufers conſtatirenden Act abhaͤngig

gemacht wurde , fanden ſich auch reelle Geſchaͤfte an Forma —

litaͤten geknuͤpft , denen ſich der Handel uͤberhaupt nur un—

gerne in ſeinen Transactionen unterwirft .

Um die Wirkſamkeit des Verbots der DifferenzGeſchaͤfte

zu ſichern , belegt das franzoͤſiſche Strafgeſetzbuch jede Wette

uͤber das Steigen und Fallen der Papiere mit Gefaͤngniß —

und Geldſtrafe , und erklaͤrt zugleich als Spiel dieſer Art

jede Uebereinkunft , oͤffentliche Effecten zu verkaufen oder zu

liefern , von denen nicht bewieſen werden kann , daß ſie zur

Verfuͤgung des Verkaͤufers zur Contractszeit ſtanden , oder

zur Lieferungszeit haͤtten ſtehen ſollen ; wobei , wie billig , die

bloße Verſaͤumniß der Formalitaͤten , welche das Civilgeſetz

uͤberdieß zur Giltigkeit des Contracts erfordert , keine

Strafe nach ſich zieht

Dieß ſind im Weſentlichen die geſetzlichen Verfuͤgungen ,

die durch eine Reihe von fruͤhern und ſpaͤtern , groͤßtentheils

die aͤltern beſtaͤtigenden , Verordnungen in Frankreich getroffen

wurden , wo man ſeit Law ' s abentheuerlichen Unternehmungen

bis zu den neueſten Zeiten nur zu haͤufig Gelegenheit hatte ,

den verderblichen Einfluß des Boͤrſenſpiels auf den oͤkonomi—

ſchen und moraliſchen Zuſtand einer zahlreichen Klaſſe der

Bewohner der Hauptſtadt wahrzunehmen ) .

*) Die erſte Veranlaſſung zu geſetzlichen Verfügungen über die

Prämien und Zeitkäufe gab in Frankreich das fortdauernde Spiel

mit den Effecten der Compagnie des Indes , nachdem der Regierung

über das Unglück , das ſie durch das Law' ſche Syſtem und andere ,
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Aber oft iſt die Wirkung ſolcher Geſetze nicht von laͤngerer

Dauer , als der Eindruck , welchen die aͤrgerlichen Vorfaͤlle

hervorgebracht , die ſie veranlaßten .

einen wilden Speeulationsgeiſt erwekende Maaßregeln über das
Volk gebracht hatte , die Augen geöffnet waren . In einer Ver —
fügung vom 11. Februar 1720 heist es : Le Roy étant informé ,
que plusieurs de ses sujets ont contracté des engagemens sous le
titre de prime , dans les quelles ils ont faits des pertes consi -
dérables , et que nonobstant ces exemples , plusieurs autres con -
tinuent cette sorte de commerce , S. M. voulant empécher la
continuation de ce desordre . . . . . à faits très - expresses inhi -
bitions et défenses à tous ses sujets , à L' exception de la Compagnie
des Indes , de contracter à Pavenir aucun engagement sous le
nom de primes ou autrement pour fournir ou recevoir à terme
des actions , souscriptions ou polices de la dite Compagnie , à
peine de nulleté de dits engagemens , et de 3000 Livres d ' amende
etc. Schon am 20. deſſelben Monats erfolgte eine weitere Ver —
ordnung , durch den Umſtand veranlaßt , daß die Spieler ihren Con —
tracten ein älteres Datum gaben .

4Es folgten auch bald allgemeine Reglements über die Börſen —
geſchäfte im Jahr 1722 am 24. September 1724 und 25. Februar
1726 , und in den Jahren 1785 bis 1787 vier königliche Dekrete ,
wovon das vom 7. Aug . 1785 Art . 7 nichtig erklärt : Les marchés
et compromis d' effets royaux et autres quelconques qui se feraient
à terme et sans livraison des dits eflets ou Sans le dépòt réel
d' iceux constaté par acte düment contròlé au moment méme de la

signature de Pengagement . Eine Geldſtrafe von 24000 Livres ,

Ausſchließung von der Börſe und Ausſtreichung aus der Liſte der
Banquiers ſollte die Uebertreter treffen .

Das Geſetz vom 2 . April 1791 beſtätigte die Verbote , verfügte
neue Strafen , und erklärte als : Agioteurs , Art . IV , tout homme ,
qui serait convaincu d' avoir vendu des effets dont au moment
de la vente il ne serait pas propriétaire .

Ein Decret von 28. Vendémaire Jahr 4 ſagt unter andern : At-
tendu que les marchés à terme ou à prime ont déjà été intredits

par les précédentes lois , tous ceux antérieurement au présent
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So geſchah es in Frankreich , daß , ohnerachtet der er—

gangenen Verbote und angedrohten Strafen , jenes Spiel

bald wieder erwachte , lange Zeit ganz offen und ungeſtoͤrt

Zeitkaͤufe vomgetrieben , die aͤltern Verordnungen uͤber die

Boͤrſenpublicum nicht mehr fuͤr giltig gehalten wurden , und

ſelbſt in einzelnen Urtheilsſpruͤchen von den Gerichten un—

beruͤckſichtigt blieben , bis endlich deren fortdauernde Wirkſam —

keit , durch neuere Erkenntniſſe der Gerichte ( 1823 1824

und durch koͤnigliche Ordonnanzen auſſer Zweifel geſetzt ward .

Der Fehler lag , und liegt noch in dem Umſtande , daß

Diejenigen , welchen die Vollziehung der geſetzlichen Vor —

décret sont annullés , et il est défendu d' y donner aucune suite

sous les peines etc .

Der Art . 1965 des Civil - Geſetzsbuchs geſtattet im Allgemeinen keine

Klage auf eine Spielſchuld oder auf Zahlung einer Wette . Der Art . 90

des Handels⸗Geſetzbuches verfügte , daß Alles , was die Erhandlung und

den Uebertrag der öffentlichen Papiere betrifft , durch Reglements

der öffentlichen Verwaltung beſtimmt werden ſoll . Indem er daher

der Regierung ſolche beſondere Reglements über dieſen Gegenſtand

zu geben überließ , hat er die Nothwendigkeit derſelben anerkannt ,

und die bereits beſtehenden implicite beſtätigt .

Der Art . 422 des Strafgeſetzbuchs enthält die oben erwähnte

Beſtimmung : Sera reputé pari de ce genre toute convention de

vendre ou de livrer des effets puhliques , qui ne seront pas prouvẽs

par le vendeur , avoir existés à sa disposition au tems de lIa con-

vention ou avoir dù s' y trouver au tems de la livraison .

Die letzte königliche Ordonnanz vom 12. November 1824 erkennt

die fortdauernde Giltigkeit der früheren Verordnungen an , indem

ſie das darin enthaltene Verbot , fremde Papiere auf der Börſe zu

notiren , aufhebt .

Dieſe häufigen Wiederholungen ſind ein ſprechender Beleg ſowohl

für die Macht der Leidenſchaft des Spiels , die ſich durch die An—

drohung von ſchweren Strafen nicht abſchrecken läßt , als von der

tief gefühlten Nothwendigkeit , die Geſellſchaft vor dieſem Krebs⸗

ſchaden zu bewahren .
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ſchriften anvertraut iſt , die Wechſelagenten , in den Gebuͤhren ,
die ſie fuͤr Beſorgung der erhaltenen Auftraͤge beziehen , einen
Reiz finden , die vorgeſchriebenen Foͤrmlichkeiten unerfullt zu
laſſen , damit nicht alle jene „ die in der That nur auf die

Curs⸗Differenz ſpeculiren „ von der Boͤrſe verſchwinden , und
aufhoͤren ihnen tributaͤr zu ſeyn . Sie finden in der Deckung,
welche ſie in einem , der moͤglichen Curs⸗Differenz angemeſ —
ſenen Betrage von ihren Renten erhalten , in der Regel ihre
Sicherheit , und einzelne Faͤlle des Verluſtes „ in Folge einer
ungenuͤgenden Deckung , dienen ihnen nur als Warnung zu
einem vorſichtigeren Benehmen in der Unterſtuͤtzung des
Spieles , oder in eigenen unerlaubten Unternehmungen dieſer
Art , welche das Geſetz ſelbſt , durch das Gebot der Ver⸗
ſchwiegenheit , beguͤnſtigt, die es ihnen zur Pflicht macht

7).

— — — — — ———r —ð —K᷑ —ͤ -!

*) In den Engagementsbriefen , welche ſich die Wechſelagenten
wechſelſeitig ausſtellen , und welche die Nummern , unter denen das
Geſchäft in den Büchern beider Theile eingetragen ſind , enthalten
müſſen , dürfen die Namen der Committenten , deren Bekannt⸗
machung erſt bei dem Vollzug e nothwendig wird , ohne ihre Ein
willigung nicht genannt werden . Hierin liegt die vorzüglichſte Ver —
anlaſſung für die Wechſelagenten , ihr Amt zu mißbrauchen .
beiden Fällen , in welchen die Gerichte in il
die fortdauernde Giltigkeit der ältern Ve
ausdrücklich anerkannten ,

In den
hren Entſcheidungsgründen
rordnungen über Zeitläufe

ſtanden Wechſelagenten ihren Commit⸗tenten gegen über . Jene hatten zur Verfal lzeit eine , dem angebl i ch
erkauften Betrag gleiche Quantität Rer iten wieder verkauft , undin einem der vorgekommenen Fälle hatte der Client ſeinen Agentenzu dieſem Verkaufe ausdrücklich ermächtigt .

Bei den Verhandlungen und in den Entſcheidungsgründen wurdeunter Anderm heraus gehoben , daß die Wechſelagenten verpflichtet ſind ,wenn ſie für ihre Committenten handeln , die Mittel zur Erfüllungder für dieſelben übernommenen Verbindlichkeiten ſich einhändigenzu laſſen ( d' avoir les maines garnies ) , und daher keine Klage gegenihre Clienten haben können . Auch wurde als erwieſen angenommen ,daß es ſich lediglich um eine Curs⸗Diffe renz gehandelt habe .
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Allein von dieſen Verhaͤltniſſen auch abgeſehen , darf man

ſich uͤber die Fortdauer der Differenz - Geſchaͤfte ohnerachtet

verbietender Geſetze nicht wundern , wenn man bedenkt , daß

In der letzten Beziehung heist es namentlich in einem der ergan—

genen Urtheile : „ In Anbetracht , daß der Wechſelagent nie das reelle

Anerbieten der Renten , welche nicht nach Ordnungszahl und

Serie bezeichnet waren , gemacht , daß er ſich begnügt hat , ſeinen

mme oder die DifferenzClienten aufzufodern , ihm die Kauff

zwiſchen dem Ankaufs - und Verkaufspreis zu liefern , woraus her

vorgeht , daß er die Renten für ſeinen Committenten nicht wirklich

erworben hatte ; daß die n 300 Canalactien , welch

er unter dem Titel einer Deckun verlangt hatte

den Beweis liefert , wie er die Abf auf die Dif

renze zu ſpeculiren wohl kannte u. ſ. f. “

Nach der Ueberſicht der verſchiedenen frühern und ſpätern Vet

handlungen , bei der Anhäufung mannigfaltiger Entſcheidungsgründe

zu den verſchiedenen Urtheilen , und bei den ganz eigenen Verhält

ihrenniſſen , in welchen die Wechſelagenten zu einander und zu

Committenten ſtehen , laſſen ſich aber Fälle denken , deren Schickſel

bei einer gerichtlichen Verhandlung zwiſchen den verſchiedenen

bei einem Zeitgeſchäft betheiligten Perſonen ſchwer vorauszuſehe

Mntüix , Répertoire universelle et raisonnwäre . M. ſ. übrigens

de jurisprudence , cinquième édition , Art. Manchéé d terme .

Darin wird auch eines Falles aus den Niederlanden gedacht , u

der franzöſiſche Strafcodex , welcher den Verkauf öffentliche

Effecten , die man nicht beſitzt , als ſtrafbare Wette erklärt , not

gilt , aber die ältern franzöſiſchen Verordnungen über Zeitkäufe
welche ſich des Ausdrucks : eflets rogaux et autres quelconques

bedienen , nie eine Giltigkeit erlangt hatten .

In jenem Falle wurde von dem Appelationsgericht zu Brüſſel eil

untergerichtliches Urtheil reformirt , wodurch dem Verkäufer ſchwe

diſcher Staatspapiere der Beweis auferlegt worden war , daß di

auf Zeit ( ohne Angabe der Nummern ) verkauften Papiere im Augel

blick des Contractsabſchluſſes zu ſeiner Verfügung ſtanden , oder zu

Lieferungszeit ſtehen ſollten . Indem das Obergericht den Käufer fil

ſchuldig erklärte , die Papiere anzunehmen , und den Preis zu be

zahlen , wurde daher die Beſtimmung des Straf - Geſetzbuchs auf
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jeder Spieler , auf die Gewalt der Leidenſchaft des andern

rechnend , ſich der Hoffnung hingibt , daß ſein Mitſpieler , ſo
lange ihm noch ein Pfennig in der Taſche bleibt „ die un⸗

giltig uͤbernommene Verbindlichkeit dennoch puͤnctlich erfuͤllen

werde , um nur nicht den Tummelplatz der Spielſucht ver⸗
laſſen zu muͤſſen . Fehlt auch einer oder der andern dem

gegebenen Worte , ſo begnuͤgt man ſich mit ſeiner Ausſtoßung
aus der Genoſſenſchaft ) , und wenn dann in einer Reihe von
Jahren die Geſetze unangerufen bleiben , ſo uͤberredet man
ſich zuletzt , daß ſie ihre Kraft und Giltigkeit verloren .

Dazu kommt , daß ohne inquiſitoriſche , den redlichen
Verkehr hemmende Maaßregeln , eine unmittelbare polizeiliche
Einſchreitung zur Unterdruͤckung der Boͤrſenſpiele nicht wohl
Statt finden kann .

Allein die haͤufigen Beiſpiele des klaͤglichen Schickſals
jener Spieler , die nach mannigfaltigem Wechſel des Gluͤckes
in der Regel ihre Laufbahn als Bankerottiers endigen ,
mehr aber noch die Betrachtung , daß ſie ſo oft in ihren
Ruin eine zahlreiche Creditorſchaft hineinziehen , die mit
ihnen in redlichen Geſchaͤftsverbindungen ſtand , ſo wie die
Erwaͤgung des nachtheiligen Einfluſſes , den dieſe Aus —

artung des Papierhandels auf den Zuſtand des Credits
und des Verkehrs uͤberhaupt ausuͤbt ; ſollten billig dazu auf —
fodern, dem Reiz nicht nur zu dieſen Boͤrſenſpielen , ſondern
uͤberhaupt zu ausſchweifenden Papier - Speculationen durch
angemeſſenen Strafen entgegen zu wirken .

fremde Staatspapiere , denen nur die Eigenſchaft von Privat⸗papieren zukomme , nicht für anwendbar erachtet.
*) In London wird der Name des Wortbrüchigen durch einen

Anſchlag dem Publicum der Börſe bekannt gemacht , wo er nicht
mehr erſcheinen darf . Die Börſenſprache bezeichnet ihn als
Ente , nachdem er als Stocksverkäufer Bär , und als
Och ſe geheiſen hatte .

lahme

Käufer

238
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Von dieſer Betrachtung ſcheint die Geſetzgebung im

Koͤnigreich Neapel geleitet worden zu ſeyn , indem ſie ver—⸗

fuͤgte, daß Diejenigen , welche uͤber Staatsrenten Kaͤufe und

Verkaͤufe abſchließen , und ihre Verbindlichkeiten in der feſt —

geſetzten Friſt nicht erfuͤllen , vermoͤge der bloßen Thatſache

des Verzugs , als Bankerottier betrachtet , mit Gefaͤngniß —

ſtrafe belegte , und ihnen fuͤr 2 bis 5 Jahren alle Handels —

geſchaͤft unterſagt ſeyn ſollen .

Die Lieferungsfriſt iſt dort , wie in Frankreich , auf zwei

Monate beſchraͤnkt , aber die Giltigkeit der Vertrags nicht

von der Hinterlegung der Papiere , uͤberhaupt von keiner

Formalitaͤt abhaͤngig , der Verkauf von Effecten , die man

noch nicht beſitzt , auch nicht ſtrafbar .

In Deutſchland hat ſich die Geſetzgebung mit dem

Papierhandel , als einem Gegenſtande ſpezieller legislatoriſcher

Beſtimmungen , noch wenig beſchaͤftigt , und was im Einzelnen

zur Beſeitigung gefaͤhrlicher Spiele geſchah , erfuhr von der

einen Seite ſtarke Angriffe , waͤhrend von andern Seiten

manche Vorſchlaͤge zu Beſchraͤnkungen gemacht wurden , welche

auch dem redlichen Verkehre ſehr unwillkommen ſeyn wuͤrden ,

wie z. B. jeden Kauf fuͤr nichtig zu erklaͤren , wenn nicht

beim Abſchluß entweder die Papiere ſofort geliefert , und nur

der Preis dafuͤr creditirt , oder der Preis ſogleich bezahlt

oder gerichtlich deponirt , und nur fuͤr die Lieferung der

Papiere eine Friſt beſtimmt worden 5) .

*) In der Nachſchrift zu der Schrift : die Stockbörſe und der

Handel in Staatspapieren , aus dem Franzöſiſchen des Coffiniere ,

herausgegeben von H. Geh . Rath Schmalz . Darin wird auch vor—

geſchlagen , jede Wette auf die Curs - Differenz unter dem Scheine

eines Zeitkaufes oder in anderer Art mit mehrjähriger Zuchthaus —

ſtrafe zu belegen . Dieß iſt eine ganz ungeeignete Strafgattung für

ein Vergehen , das ſeiner ganzen Natur nach nur zu den polizeilichen

gerechnet werden mag . Jedeſſen begreifen wir gar wohl , wie der

Anblick der mannigfaltigen Uebel , welche der Ausartung des regel⸗
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Unſere Anſicht iſt nun , daß allerdings geſetzliche Ver —⸗E

fuͤgungen , welche die Giltigkeit der Geſchaͤfte im Handels —

mäßigen Handels in wilde Speculationen und Spielunternehmungen
zu folgen pflegen , zumal in einer Criſe , zu ſolchen das rechte
Maaß überſchreitenden Vorſchlägen , hinreißen kann . Herr Bender
eifert , in der oben angeführten Schrift , nicht nur gegen jenen
Vorſchlag , ſondern ſelbſt gegen eine Gr . Bad . Verordnung , die nur
gegen ein einzelnes , nicht einmal verdecktes Spielgeſchäft gerichtet
iſt , und nur eine Geldſtrafe verfügt . Nachdem derſelbe eines Urtheils
des frankfurter Stadtgerichts , das ein Heuergeſchäft als Spiel⸗
vertrag betrachtet hatte , gedacht , fährt er ( S . 140 ) fort . „ Ja , es
exiſtirt ſogar eine Grosherzogl . Badiſche Verordnung , welche das
Heuergeſchäft ebenfalls für ein unerlaubtes Glücksſpiel , ſo wie für
klaglos erklärt , und obendrein bei 100 Rthr . für jeden Contra —
ventionsfall verbietet . Wären auch noch mehrere Urtheile oder Ver⸗
ordnungen in gleichem Sinne vorhanden , ſo müßten wir dennoch
den unterſtellten Geſichtspunct für durchaus ſchief erklären . ,

Wenn man auch das Verheuern der Looſe , die der Verheuerer
wirklich beſitzt , als einen bloßen Rechtsübertrag betrachtet , wozu es
keiner Uebergabe der Papiere oder Ce ſſion bedürfe ; ſo paßt
dieſe Anſicht nicht auf das Heuergeſchäft , wie es gewöhnlich betrieben
wird , und wie es Herr Bender als erlaubt unterſtellt , nämlich als
ein Verſprechen , die Gewinnſte auszuzahlen , welche auf die von dem
Prämiengeber beliebig gewählten Nummern fallen , gleich viel , ob
der Verheuerer ſie beſitzt oder nicht . In dieſem Falle trägt der Ver —
heuerer kein Recht über , das er durch eine Theilnahme an dem An—
lehen erlangt hätte , er bezieht , ganz unabhängig von dieſem Anlehen ,
einen Lotterie - Einſatz , und macht ſich verbindlich , nicht einen „ bei
der Staatslotterie fallenden Gewinn abzutreten „ ſondern einen
ſolchen Gewinn aus ſeiner Taſche zu bezahlen . Er iſt ein Lotterie —
Unternehmer , der ſtatt eine eigene Einrichtung zum Verlooſen zu
treffen , die Reſultate der öffentlichen Ziehung zugleich als Ent —
ſcheidung für ſeine Unternehmung gelten läßt ; und treibt da , wo
Lotterie - unternehmungen der Privaten verboten ſind , und dieß iſt
überall der Fall , ein unerlaubtes Geſchäft .

Oder glaubt man etwa , daß in einem Lande , wo eine Staats
lotterie beſteht , jedem Dritten geſtattet ſey , gegen das Verſprechen ,
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verkehr an Formalitaͤten knuͤpfen , laͤſtig , daher in der Regel

von Perſonen , die auf Treu und Glauben zu verkehren

die Gewinnſte zu bezahlen , welche die Ziehungsliſten dieſer Anſtalten

nachweiſen , Einſätze auf beliebige Nummern zu ſammeln , ohne die

Looſe jener Lotterien dafür abzugeben , ohne dieſelben zu beſitzen ?

Aber , wird man ſagen , wenigſtens ſollte das Verheuern der Looſe

welche man beſitzt , zu dem Zwecke geduldet werden , daß nur die

Anwartſchaft auf den Gewinnſt , ohne das Kapital , übertragen

werde dieß würde den Werth der Looſe , in Folge der Nachfrage
der Perſonen die nur ſpie ˖ du keine Kapitalanlage

machen wollen , erhöhen . Allerdings wäre dieß Letzte zu erwarten .

Allein , abgeſehen von den dabei möglichen Mißbräuchen , ſo thut

eine Regierung , welche , wie die Gr. Badiſche , ihr Land vor dem

Krebsſchaden der Klaſſen - und Zahlen - Lotterien von jeher bewahrt

hat , ſehr wohl daran , ein Lotterie - Anlehen , welches auf eine ganz

unnachtheilige Weiſe wenig mehr , als die Zwiſchenzinſen dem Spiele

Preis gibt , und ſeiner ganzen Anlage nach nur auf die T

der Kapitaliſten berechnet iſt , welche die laufenden Zinſen mit der

Hoffnung auf einen Gewinn anzuhäufen wünſchen , nicht zu einem

reinen Glücksſpiele durch Geſchäfte benutzen zu laſſen , welche

trennen , was ſie inihrer weiſen und wohlwollenden Abſicht nicht

trennen wollte

Herr Bender will die Giltigkeit der Heuer - Geſchäfte ( in ihrer

vollen Ausdehnung ) aus dem römiſchen Rechte beweiſen . Dieß iſt

nun eine ganz andere Frage , denn die Gr . Badiſche Verordnung

kann ſehr weiſe ſeyn , und dennoch dem römiſchen Rechte wider

ſprechen . Mit Recht wird man aber immer mißtrauiſch werden ,

wenn man einen Ulpian oder Paulus anführen hört , um einen Satz

zu beweiſen , welcher dem geſunden Verſtande widerſpricht . Das

Verheueren eines Looſes , das man nicht beſitzt , ſoll nach Herrn

Bender kein Glücksſpiel ſeyn , weil man nach 1. 8. §. 1. D. de contrab .

emt . vend . , und nach 1. 11 . §. 18. D. de act . emt . vend . die un⸗

gewiſſe Ausbeute , welche das Auswerfen eines Netzes zum Fiſchfang

gibt , vom Fiſcher , und eben ſo das Ergebniß eines Vogelfangs ꝛc. ,

kaufen kann , und der Kauf giltig bleibt , wenn auch gar keine Aus—

beute gewonnen wurde . Allein , wer ſieht nicht , daß es hier an der

heilnahme
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gewohnt ſind , und gerne Alles vermeiden , was irgend ein
Mißtrauen verraͤth , nicht beobachtet werden , und wenn
auch die Scheinkaͤufe , bei weitem die groͤßere Mehrheit

bilden , jene Maaßregel dennoch immerhin eine große Zahl
reeller Geſchaͤfte treffen wuͤrde .

Dieß ſcheint ſelbſt ein franzoͤſiſcher Rechtsgelehrter ,
der ſonſt gar ſehr gegen alle Boͤrſenſpiele eifert ( Coffiniere )

gefuͤhlt zu haben , indem er den , wenigſtens erleichternden

Vorſchlag macht , zu beſtimmen , daß bei Zeitkaͤufen nur
ie Nummern und Serien der Inſcriptionen , nebſt
em Namen des Eigenthuͤmers , angegeben werden ſollen .

Wenn man gewiß ſey , daß die verkaufte Sache vorhanden ,
ſo koͤnne man , wie er meint , die Realitaͤt des Contracts
nicht bezweifeln ; ſollte es ſich aber ereignen , daß der Kaͤu—⸗

d

d

weſentlichen Bedingung des Spieles fehlt und an der Bedingung
eines reellen Kaufes , der Abſicht beider Theile nach , nicht fehlt ?

Der Fiſcher bedingt ſich die Vergütung ſeiner Dienſte in einem
Kaufpreiſe für das Reſultat derſelben , das er dem Käufer zu über —
laſſen verſpricht , und verliert nichts , der Erfolg mag ſeyn , welcher
er will .

Der Verheuerer dagegen erhält eine Prämie gegen das Verſprechen ,
einen Gewinn auszuzahlen , den ihm nicht der Zufall gibt , ſondern
den er aus ſeinem Beutel , nach der zufälligen Beſtimmung des Looſes ,
entnehmen muß . Der in der Natur der Sache liegende Unterſchied
zwiſchen einem Vertrage , welcher die Auszahlung eines Werthes
gegen eine eingeſetzte Prämie von einer Loosziehung abhängig macht ,
und einem Hoffnungskaufe ( emtio spei ) , der aus der Abſicht beider
Theile , das künftige Product einer Arbeit gegen einen beſtimmten
Preis überzutragen , hervorgeht , und der nur die Gefahr des Miß⸗
lingens der Anſtrengungen , um die Waare zur Cxriſtenz zu bringen ,
den Käufer tragen läßt , iſt eben ſo einleuchtend ( m. ſ. die Note im
9. 11 S . 570 ) , als es leicht ſeyn möchte , nachzuweiſen , daß auch
nach dem römiſchen Rechte das Heuer⸗ - Geſchäft nicht zu den reellen
Kaufgeſchäften ( deren Natur 1. 1 D. de contr . emt . vend . im
Allgemeinen treffend bezeichnet ) , ſondern zu den Spielverträgen , in
die Kathegorie der alea und des equus ligneus gehören .
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fer zur Verfallzeit die noͤtkigen Fonds herbeizuſchaffen nicht

vermoͤge , ſo biete ſich ein leichtes Mittel dar , alle Folgen

ſeiner Speculation auf ihn zuruͤckfallen zu laſſen . Man

duͤrfe ihn nur verpflichten , dem Verkaͤufer allen Schaden

zu erſetzen , welchen er demſelben dadurch verurſachte , daß

er ihn an der Verfuͤgung uͤber ſeine Rente hinderte , d. h.

man haͤtte nur zu beſtimmen , daß der Kaͤufer den hoͤchſten

Preis in der ganzen Periode vom Tage des Contracts-⸗Ab⸗

ſchluſſes bis zur Zeit , da wegen Mangel an Zahlung der

Kauf ruͤckgaͤngig wurde , nach Abzug des Voͤrſenpreiſes zu

dieſer letzten Zeit , zu entrichten habe

Es iſt nun zwar nicht zu verkennen , daß ein Verbot ,

Papiere zu verkaufen , die man nicht beſitzt oder worauf man

kein Recht hat , keine reelle Transaction uͤber ſolche oͤffent

liche Fonds ſtoͤren ) , welche nur an den Hauptſtaͤdten det

ſchuldenden Regierung , wie die franzoͤſiſchen und engliſchen ,

uͤbertragbar ſind ; und auch bei andern Papieren gehoͤren

die Faͤlle , von denen dieß , wie wir oben geſehen , behauptet

werden kann , wenigſtens nicht zu den haͤufigen. Indeſſen

taͤuſcht man ſich , wenn man waͤhnt , daß durch eine ſolche

Beſtimmung , oder ſelbſt durch geſetzliche Vorſchriften , wie

ſie dermalen in Frankreich beſtehen , auch wenn ſie puͤnct

lich beobachtet werden , nicht fernerhin ein bloßes Spiel in

ſolche Zeitkaͤufe ſich einkleiden laſſe . Es waͤre dadurch nut

dann geholfen , wenn ſich unter den Rentenbeſitzern nicht

ebenfalls Spieler welche , wenn der Kaoͤufer frei

willig die Differenz bezahlt , ſchweigen , und wenn

—

*) Bei neuen Anlehen müßte für die Unternehmer der Contracl

mit der Regierung , ſo wie für ihre Abnehmer der mit den Unter

nehmern abgeſchloſſenen Lieferungs - Contract , als Beweis gelten / daß

man ein Recht auf die zu emittirenden Papiere hat , und auch bloß

eventuellen , dem wirklichen Abſchluſſe des Anlehens vorhergehen⸗

den Contracten ihre bedingte Giltigkeit zugeſtanden werden .
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nicht zahlt , klagen , oder wenn ſie ſelbſt durch ein

Steigen des Curſes in Nachtheil kommen , ſtatt auf der

Annahme der Papiere um den ſtipulirten niedrigern Preis

zu dringen , die Differenz willig entrichten , um die Papiere

zu behalten , die ſie ernſtlich zu veraͤußern gar nicht beab —

ſichtigten . Zwar wird das Spiel allerdings in engere Schranken

verwieſen , indem es nur den Betrag der moͤglichen Schwan —

kungen des Preiſes ſaͤmmtlicher , in den Haͤnden der Theil —

nehmer an den Boͤrſenſpeculanten befindlichen oͤffentlichen
Fonds treffen kann . Allein dagegen iſt zu erwaͤgen, daß eine

derartige Beſchraͤnkung der Spielgelegenheiten , welche noch einen

bequemen Ausweg zur Befriedigung der Spielluſt in der Form

eines erlaubten Geſchaͤfts uͤbrig laͤßt, die Spielpraͤmie erhoͤht .

Wenn daher der groͤßere Reichthum kein Praͤſervativ

gegen die Leidenſchaft des Spieles iſt , vielmehr , wie die

Erfahrung lehrt , Reichere , wie Minderwohlhabende , offen

oder im Stillen an den Boͤrſenſpielen Antheil nehmen ; ſo

wuͤrde jene Maaßregel , indem ſie auf der einen Seite be —

ſchraͤnkt , auf der andern Seite die Beſitzer eins bedeutenden

Eigenthums in den oͤffentlichen Fonds um ſo mehr durch
die Gewinnſte reizen , die ſie , als eine Art monopoliſtiſche

Bankhalter , von jenen Spielern zu ziehen hoffen koͤnnten ,
welche ihr Gluͤck nicht in den Winkelboͤrſen , und in den ihrer

Form nach unerlaubten Geſchaͤften zu verſuchen verſchmaͤhen .

Uns ſcheint , daß diejenige Maaßregel den Vorzug ver —

diene , welche das Spiel direct trifft , ohne eigentliche

Handelstransactionen , wie ſie auch in andern Zweigen vor⸗

kommen , z. B. die Uebernahme der Lieferung von Effecten ,
welche der Lieferungspflichtige mittelſt Ankaufs auf ſeinem

Platze oder auf andern Maͤrkten anzuſchaffen ſuchen kann ,

zu hindern , oder die Giltigkeit der Vertraͤge von irgend

einer Foͤrmlichkeit, und beſtehe ſie auch nur in der Angabe der

Nummern der verkauften Papiere , abhaͤngig zu machen .
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Ganz direct trifft aber das Spiel ein Geſetz , welches

bei namhafter Geldſtrafe verbietet , lediglich nach dem Er —

gebniß der notirten Curſe berechnete Differenzen fuͤr gekaufte

oder verkaufte , nicht angenommene oder nicht gelieferte ,

Effecten zu verguͤten oder anzunehmen , und dem Theile ,

welcher den Vertrag zu vollziehen bereit iſt , die Wahl gibt ,

nach erfolgter reeller Oblation des Geldes oder der Papiere ,

entweder die im Vertrage beſtimmte Quantitaͤt Papiere , je

nachdem er Kaͤufer oder Verkaͤufer iſt , auf der Boͤrſe wirk —

den auf ſolche Weiſe liqui⸗—

dirten Verluſt von dem andern Theile ſich erſetzen zu laſſen ,

lich kaufen oder verkaufen und

oder aber ohne weiters bei den Gerichten eine , nach den oben

beruͤhrten Grundſaͤtzen zu beſtimmende Entſchaͤdigung zu

ſuchen .

Eine ſolche Beſtimmung wird den reellen Handel nicht

hemmen , ſondern d emſelben nur groͤßere Sicherheit gewaͤhren.
Der reelle Handel wird auch nicht leiden durch ein un —

bedingtes Verbot der Heuer - Geſchaͤfte , und aller Ge—

ſchaͤfte unter jenen Formen , die bei dem gewoͤhnlichen Handels —

verkehr nicht vorkommen , eigends zur Befoͤrderung des

Spieles auf den Boͤrſen eingefuͤhrt wurden , und hoͤchſt ſelten

reellen Zwecken dienten , wie die Praͤmienvertraͤge , insbeſon —

dere diejenigen , wobei der Verkaͤufer die Praͤmie bezahlt ,
oder beide Theile Praͤmien ſtipuliren , ſo wie auch jene

Spielgeſchaͤfte , welche dem einen Contrahenten die Wahl

Nämlich als Verkäufer die Vergütung des höchſten Preiſes
in der Zwiſchenzeit , vom Tage des Contracts bis zum Tage , da der

Kauf zurück geht , nach Abzug des an dieſem Tage beſtehenden

Preiſes , und als Käufer dieſen letzten Preis nach Abzug des , in

jener Zwiſchenzeit beſtandenen niedrigſten Preiſes ; denn er war in

der Zwiſchenzeit durch die eingegangene Verbindlichkeit gehindert ,
im erſten Falle die günſtigere Gelegenheit zum Verkaufe , im andern

Falle den niedrigern Curs zum Ankaufe zu benutzen .
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laſſen , Effecten am Lieferungstage zu empfangen oder zu

liefern , oder welche ihn zu einer ſolchen Wahl verpflichten ) .
Aber , wird man fragen , was helfen jene Verbote der

Differenz - Geſchaͤfte ? Wird der Kaͤufer oder Verkaͤufer nicht

freiwillig die Differenz verguͤten ?
Dieß kann allerdings , und wird ohne Zweifel in vielen

Faͤllen geſchehen , gerade ſo wie es auch bei andern Maaß —

regeln zu erwarten waͤre , welche , um dem Spiele zu be —

gegnen , zugleich den redlichen Handel belaͤſtigen . Es verhaͤlt

ſich damit , wie mit allen Spielverboten , welche , ſo groß
die angedrohten Strafen auch ſeyn moͤgen , doch nicht allem

Spiele ein Ende machen , und ſo lange dieſen Zweck nicht

vollſtaͤndig erreichen werden , als man den Spieler , der ſeine

Spielſchuld zahlt , denn doch immer noch fuͤr beſſer haͤlt,
als den , der ſie nicht zahlt , und jeder Theil ſeine Sicherheit

in der Spielehre des andern findet .

Allein es iſt oft genug , einer Handlung den oͤffentlichen

Stempel der Strafbarkeit aufzudruͤcken , um die Neigung

dazu bei Vielen aufzuheben .

Man haͤlt die Furchtſamen zuruͤck, ſo wie die immerhin

zahlreiche Klaſſe der Perſonen , welchen ihr wahres Ehrgefuͤhl
nicht erlaubt , eine vom Geſetze fuͤr ſtrafbar erklaͤrte Hand —

lung zu unternehmen , Manche , die ſich dann minder leicht

einer Selbſttaͤuſchung uͤberlaſſen , und Viele , die ohne Ueber —

legung dem offen gegebenen Beiſpiel folgten .

* ) Daſſelbe gilt noch von einigen andern , in beſondere Formen
eingekleideten und vom Börſen - Publicum durch eigene Kunſtausdrücke

bezeichneten Prämiengeſchäften , z. B. durch das in Berlin und Frank⸗
furt bekannte Nochgeſchäft , wodurch ſich der Verkäufer einer
Quantität Papiere um einen beſtimmten ( den Tagscurs und den

Preis bei gewöhnlichen Zeitgeſchäften überſteigenden ) Preis ver —
bindlich macht , zur Lieferungszeit , auf Verlangen des Käufers , den
doppelten Betrag der gekauften Summe , den dreifachen u. ſ. f. zu
dem nämlichen Preiſe zu liefern .
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Gaͤbe es auch gar kein Mittel , den Mißbrauch der Form

eines Handelsgeſchaͤfts zu verbannen oder einzuſchraͤnken ,

hne den redlichen Verkehr fuͤhlbar zu ſtoͤren ; ſo wuͤrde man

die Thatſache dieſes Mißbrauchs doch nicht weniger zu be—

klagen haben , und wahrlich , wer , dieſe Thatſache laͤugnend ,

alle jene Boͤrſenſpiele als reelle Handels - Transactionen dar —

zuſtellen ſucht , leiſtet der oͤffentlichen Moral einen ſchlechten

Dienſt .

Iſt aber vielleicht nicht die Verminderung oder Heilung
des Uebels auf ei ern, ſicherern Wege , als durch

Hilfe der Geſetzgebung zu erwarten ? Allerdings gibt es

Verhaͤltniſſe , in welchen die Belehrungen , die man aus der

Erfahrung ſchoͤpft , die wachſenden Einſichten und die Fort

ſchritte der moraliſchen Bildung leiſten , was keine Geſetz

gebung zu bewirken vermag ; und wohl mag man annehmen ,

daß die Lehren der letzten traurigen Erfahrungen auf keinen

ganz unfruchtbaren Boden gefallen ſind . Gewiß wuͤrde aber

die Zahl der Spieler auf den Boͤrſen immer mehr ſich
vermindern , wenn ſie ſich klar machten , wie die eminente

Mehrheit der Theilnehmer in einem Nachtheile ſteht , der fuͤt

die Spieler an der Pharobank und am Roulettetiſche „ dem

Bankhalter gegenuͤber , nicht groͤßer iſt . Doch davon werden

wir im naͤchſten Abſchnitte handeln .

§. 13.

Beſtimmung der Curſe .

Die Kaͤufe , welche in den Boͤrſenſaͤlen abgeſchloſſen

werden , dienen zur Beſtimmung des laufenden Preiſes der

oͤffentlichen Fonds oder des Curſes . Bei Beurtheilung der

notirten Curſe ſind verſchiedene Verhaͤltniſſe zu beachten ,

1. Die zuverlaͤſſigſte Art , die laufenden Preiſe der Staats⸗

effecten zur Kenntniß des Publicums zu bringen , iſt der Ausruf
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